
Die streitige Richtlinie sei nicht ausreichend begründet, da sich
die Rechtmäßigkeit des Rückgriffs auf Artikel 57 der Beitritts-
akte 2003 als Rechtsgrundlage in keiner Weise aus den Begrün-
dungserwägungen und den anderen Bestimmungen der Richt-
linie ergebe.

(1) ABl. L 236 vom 07.07.2004, S. 10.

Klage des Europäischen Parlaments gegen den Rat der
Europäischen Union, eingereicht am 27. September 2004

(Rechtssache C-414/04)

(2004/C 273/47)

Das Europäische Parlament hat am 27. September 2004 eine
Klage gegen den Rat der Europäischen Union beim Gerichtshof
der Europäischen Gemeinschaften eingereicht. Bevollmächtigte
des Klägers sind A. Baas und U. Rösslein, Zustellungsanschrift
in Luxemburg.

Der Kläger beantragt,

— die Verordnung (EG) Nr. 1223/2004 des Rates vom 28. Juni
2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des
Zeitpunkts der Anwendung bestimmter Vorschriften auf
Slowenien (1) für nichtig zu erklären;

— dem Rat die gesamten Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Artikel 57 der Beitrittsakte 2003 stelle keine geeignete Rechts-
grundlage für den Erlass der streitigen Verordnung dar. Diese
Vorschrift habe eine Anpassung der Gemeinschaftsvorschriften
aufgrund des Beitritts zum Gegenstand und solle die Anwen-
dung derjenigen Gemeinschaftsrechtsakte auf die neuen
Mitgliedstaaten ermöglichen, die nicht durch die Beitrittsakte
selbst angepasst worden seien. Andere Änderungen könnten
folglich nicht auf Artikel 57 der Akte gestützt werden. Diese
Vorschrift könne nicht verwendet werden, um Ausnahmen von
Gemeinschaftsrechtsakten einzuführen.

Die streitige Verordnung sei nicht hinreichend begründet, da
sich die Rechtmäßigkeit des Rückgriffs auf Artikel 57 der

Beitrittsakte 2003 als Rechtsgrundlage in keiner Weise aus den
Begründungserwägungen und den anderen Bestimmungen der
Verordnung ergebe.

(1) ABl. L 233 vom 2.7.2004, S. 3.

Streichung der Rechtssache C-13/02 (1)

(2004/C 273/48)

Mit Beschluss vom 22. Juli 2004 hat der Präsident des Gerichts-
hofes der Europäischen Gemeinschaften die Streichung der
Rechtssache C-13/02 – Casearia Bresciana Ca.Bre.Soc.Coop.a.r.l
u. a.. gegen A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo) – angeordnet.

(1) ABl. C 68 vom 16.3.2002.

Streichung der Rechtssache C-81/02 (1)

(2004/C 273/49)

Mit Beschluss vom 28. Juli 2004 hat der Präsident des Gerichts-
hofes der Europäischen Gemeinschaften die Streichung der
Rechtssache C-81/02 – Wolfgang Rohringer als Masseverwalter
im Konkurs der Eurokeramik Gesellschaft mbH & Co KG gegen
Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft mbH – ange-
ordnet.

(1) ABl. C 144 vom 15.6.2002.

Streichung der Rechtssache C-197/02 (1)

(2004/C 273/50)

Mit Beschluss vom 29. Juli 2004 hat der Präsident des Gerichts-
hofes der Europäischen Gemeinschaften die Streichung der
Rechtssache C-197/02 – Kommission der Europäischen
Gemeinschaften gegen Königreich Spanien – angeordnet.

(1) ABl. C 191 vom 10.8.2002.
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